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1 Anlass und Ziel der Planung 

Aufgrund des Generationswechsels im Planungsgebiet und der damit einhergehenden Anpas-
sung an die heutigen Wohnbedarfe, können derzeit verstärkt Bauanfragen und -tätigkeiten im 
Gebiet festgestellt werden. In den überwiegenden Bereichen des abgegrenzten Plangebiets gilt 
der rechtsgültige Bebauungsplan „Meistersteig“ Nr. 11-16.58, in Kraft getreten am 09.05.1975. 
Die Bebauungsplanaufstellung war damals notwendig, um die Nachfrage nach Bauplätzen, ins-
besondere für Einzelhäuser, in Tettnang zu befriedigen. Aus diesem Grund setzt der Bebau-
ungsplan als Baugebietsflächen die Nutzung eines Allgemeinen Wohngebiets nach § 4 BauN-
VO fest. Zur Zeit der Planaufstellung waren bereits einige Einzelhäuser im Gebiet vorhanden. 
Diese sind in der unteren Bebauungsplanabbildung schraffiert dargestellt. Die überbaubaren 
Flächen wurden durch sehr eng am Gebäudebestand gefasste Baugrenzen zeichnerisch fest-
gesetzt. Ergänzend zum Bestand wurden darüber hinaus weitere geplante, ebenfalls sehr eng 
gefasste Baugrenzen definiert, um eine städtebaulich geordnete Entwicklung im Gebiet zu ge-
währleisten. Auch die Flächen auf denen Garagen zulässig sind, sind durch minimale Garagen-
baufenster sehr strikt vorgegeben. Die so den Baugrenzen der Hauptgebäude zugeordneten 
Garagenbaufenster lassen zum Teil die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen mit mehr als 65 
m2 Wohnfläche auf zwei Stellplätze, die nach heute gültiger Stellplatzsatzung (Seit 05.03.1997) 
für diesen Bereich der Stadt Tettnang verpflichtend gilt, nicht zu. 

In der Zwischenzeit hat sich das Gebiet, nicht zuletzt durch die großzügigen privaten Gärten, 
die Hanglage mit Blick auf den Bodensee bzw. den Berg Säntis sowie die fußläufige Erreich-
barkeit der Altstadt Tettnangs zu einem sehr attraktiven Wohngebiet entwickelt, welches beina-
he vollständig das im rechtsgültigen Bebauungsplan festgesetzte Bebauungspotential aus-
schöpft. 

Durch die starke Reglementierung des Bebauungsplans hinsichtlich der Überbaubarkeit im Ge-
biet reagiert der derzeit rechtsgültige Bebauungsplan nicht angemessen auf eine potentielle 
Entwicklung bzw. Nachverdichtung im Quartier. Aus diesem Grund fasste der Technische Aus-
schuss in seiner Sitzung im Februar 2019 den Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans „Meistersteig“ und beauftragte die Verwaltung, vorab einen 
Vorschlag für eine bauliche Entwicklung in Form eines Rahmenplans zu erarbeiten. Durch die 
Erarbeitung eines Rahmenplans sowie die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
sollen die Baufenster weiterentwickelt werden, um den Eigentümern mehr Flexibilität in der An-
ordnung der Baukörper auf den jeweiligen Grundstücken zu ermöglichen. Durch das Aufzeigen 
von angemessenen Nachverdichtungsmöglichkeiten wird unter Wahrung der Gebietsidentität 
auf die gestiegene Wohnraumnachfrage in vorliegend innerstädtisch attraktiver Lage reagiert.  

 
Abb. 1: Bebauungsplan „Meistersteig“, in Kraft getreten am 09.05.1975 

 

 



Stadt Tettnang, Bebauungsplan „Meistersteig, 1. Änderung und Erweiterung“  

Begründung  ENTWURF  07.10.2020 

 

4 

2 Bebauungsplanverfahren 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB durch-
geführt. Die Voraussetzungen gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, den Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren durchzuführen, sind gegeben. 

 
Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 nach den Vorschriften des 
§ 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1. Dies bedeutet, dass: 
 

- von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
abgesehen wird, 

- von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 
- vom Umweltbericht nach § 2a, 
- von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind 
- sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Abs. 1 und  

§ 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen wird und 
- § 4 c (Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen) nicht anzuwenden ist. 
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3 Übergeordnetes Planungsrecht 

3.1 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 1996 

 
Abb. 2: Ausschnitt des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben 1996 des  
            Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben  

 
Die Raumnutzungskarte Blatt Süd stuft die Stadt Tettnang als Siedlungsbereich (Siedlungs-
schwerpunkt) ein und weist für den Planbereich der 1. Bebauungsplanänderung und -
erweiterung Wohn-, Misch- oder Sondergebietsflächen bzw. Flächen für Gemeinbedarf aus. Da 
der Bebauungsplan „Meistersteig – 1. Änderung und Erweiterung“ weiterhin ein Wohngebiet 
festsetzt, steht diese Änderung mit den übergeordneten Zielen des Regionalplans im Einklang. 
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3.2 Flächennutzungsplan 2020 

 
Abb. 3: Ausschnitt des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tettnang- 
            Neukirch 2. Fortschreibung, Zieljahr 2020, 1. Änderung; Darstellung des Geltungsbereichs  
            Bebauungsplan „Meistersteig - 1. Änderung und Erweiterung“ als Türkise Balkenlinie  

 

Das Plangebiet ist im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan für die vereinbarte Verwal-
tungsgemeinschaft Tettnang – Neukirch mit dem Stand vom 16.12.2013 / 26.03.2014 als 
Wohnbaufläche dargestellt. Dem Entwicklungsgebot Flächennutzungsplan – Bebauungsplan 
kann mit der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets und der dort zulässigen Nutzungen 
entsprochen werden. Eine Berichtigung des Flächennutzungsplans ist deshalb nicht erforder-
lich. 
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3.3 Rechtsgültiger Bebauungsplan 

 
Abb. 4: Bebauungsplan „Meistersteig“, in Kraft getreten am 09.05.1975 

Der für den Planbereich geltende Bebauungsplan „Meistersteig“, mit dem Stand vom 
09.05.1975, wird mit Inkrafttreten des Bebauungsplans „Meistersteig - 1. Änderung und Erweite-
rung“ aufgehoben.  

Im Geltungsbereich gelten bisher folgende wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplans  
„Meistersteig“: 

Art der baulichen Nutzung Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO 

Maß der baulichen Nutzung  

• Zahl der Vollgeschosse 
I + I Geschosse am Hang, 
I + Kniestock Bereich Bungalows 
II Geschosse im restlichen Gebiet 

• Kniestock max. 50 cm im Bereich der Bungalows 

• Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 

• Geschossflächenzahl (GFZ) 0,6 bzw. 0,8 

Bauweise offen 

Überbaubare Flächen Eng gefasste Baufenster durch Baugrenzen 
Eng gefasste Flächen für Garagenbaufenster 

Dachform Satteldach mit Dachneigungen 25°, 30° bzw. 38° 
1 x Flachdach 
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4 Bauplanungsrechtliche Änderungen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Meistersteig“ wurden bei den Festsetzungen des 
Bebauungsplans „Meistersteig - 1. Änderung und Erweiterung“ folgende wesentliche Änderun-
gen vorgenommen: 

• Erweiterung des Geltungsbereichs um das im Nordosten gelegene Flst.-Nr. 406 und um 
die westlich gelegenen Flst.-Nr. 251/1;  251/3 und 251/4. 

• Vergrößerung der Baufenster hin zu mehr Flexibilität hinsichtlich einer optimierten Aus-
nutzung von Grundstücken. 

• Anpassungen zum Maß der baulichen Nutzung, orientiert am gebietsprägenden Be-
stand zur Wahrung der Gebietsidentität. 

• Anpassung der örtlichen Bauvorschriften, orientiert am gebietsprägenden Bestand zur 
Wahrung der Gebietsidentität. 

5 Plangebiet – Lage und städtebauliche Einordnung 

5.1 Umfang des Bebauungsplans 

Das Untersuchungsgebiet grenzt sich im Norden durch den Bebauungsplan „Hoher Rain VI“ 
und die Flurstücke 244/1, 244/2, im Westen durch die Kaltenberger Straße (Abgrenzung Sanie-
rungsgebiet III – Bahngelände) sowie durch die Flurstücke 216, 216/1, 218, 219, 219/1 und 
251/1, im Osten durch den Geltungsbereich der Bebauungspläne „Leimgrube“ und „Leimgrube 
II – 1. Änderung“ und im Süden durch die Hochstraße, ab. 

Folgende Flurstücke bzw. Teilflurstücke (*) befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs: 

Nr. 244, 245, 247, 248, 248/1, 284/2, 248/3, 251/1*, 251/2, 251/3, 251/4, 252, 252/2, 252/3, 
253, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 255/1, 255/3, 255/4, 273, 276, 276/2, 276/3, 276/4, 
276/5, 276/7, 276/8, 276/13, 276/14, 277, 278, 278/1, 278/2, 278/3, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 
278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 279, 406, 434*, 434/1, 1949*, 1955, 1956, 1957, 1958. 

Die Gesamtgröße des Plangebiets umfasst ca. 4,8 ha. 

5.2 Nutzungs- und Baustruktur 

Die vorherrschende Typologie des Untersuchungsgebiets ist das freistehende Einzelhaus. Dar-
über hinaus befinden sich punktuell Mehrfamilien- und Doppelhäuser im Wohngebiet, die in der 
Regel ein bis zwei Wohneinheiten pro Hauptgebäude aufweisen. Die überwiegende Anzahl der 
Gebäude weist eine Grundfläche zwischen unter 100 Quadratmeter und bis zu 200 Quadratme-
ter auf. Diese Größenordnung prägt die Körnigkeit im Gebiet zusammen mit der überwiegenden 
Zweigeschossigkeit und dem geneigten Satteldach als Dachform. 

Die Gebäude werden überwiegend zu Wohnzwecken genutzt. Vereinzelt befinden sich in den 
Erdgeschosszonen freiberufliche Nutzungen, die in einem allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 
der Baunutzungsverordnung generell zulässig sind. 

Durch die strikte Festsetzung der eng überbaubaren Baugrenzen im rechtsgültigen Bebau-
ungsplan „Meistersteig“ von 1975 ergibt sich eine Bebauungsstruktur, die von Offenheit und 
Transparenz geprägt ist; bei gleichzeitig überwiegend mittelgroßen Grundstücken, die eine 
Größe zwischen 601 und 800 Quadratmeter aufweisen. Jedoch ist das Plangebiet durch eine 
Vielfalt unterschiedlicher Grundstücksgrößen (von < 400 qm bis > 2.000 qm) geprägt. 

Die meisten überbauten Grundstücke weisen eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,11 bis 0,20 
auf. Also deutlich unter der nach § 17 BauNVO zulässigen Grundflächenzahl für Wohngebiete 
von 0,4. Darin kommt der Charakter des durchgrünten Wohnens am Hang zum Ausdruck. Das 
zeigt aber auch, dass diesbezüglich noch durchaus Entwicklungspotential im Gebiet der Meis-
tersteig besteht. 

Zwei öffentliche Grünflächen entlang dem historischem „Hopfenpfad“ mit Sitzgelegenheit unter 
zwei großkronigen Nussbäumen sowie eine locker angeordnete Obstbaumwiese (Kirschbäume) 
befinden sich etwa zentral im Gebiet. 
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5.3 Erschließung, ÖPNV und ruhender Verkehr  

Die Kaltenberger Straße, deren Verlauf den nordwestlichen Geltungsbereich tangiert, ist als 
überörtliche Hauptverkehrsstraße Richtung Kaltenberg einzuordnen. Das Wohngebiet der Meis-
tersteig wird über die örtliche Sammelstraße „Meistersteig“, die von Südwest nach Nordost ver-
läuft, erschlossen. Streckenweise befindet sich entlang dieser Haupterschließungsachse ein 
einseitiger, durch einen Bordsteinrand abgesetzter Fußweg. Von dieser Sammelstraße gehen 
mehrere Wohnstraßen (Meistersteig, Sonnenweg, Säntisstraße) mit unterschiedlichen Fahr-
bahnbreiten ab, die als Mischverkehrsflächen ausgebildet sind. Zusätzlich existieren im Plange-
biet einige Wohnwege, die zum Teil nur fußläufig durch Treppenanlagen erschlossen sind. Ne-
ben der Erschließungsfunktion für das Plangebiet, welche die Sammelstraße „Meistersteig“ Inne 
hat, ist sie zugleich Teil der touristischen Route „Tettnanger Hopfenpfad“. 
 
Das Gebiet der Meistersteig ist an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die Bus-
haltestelle „Meistersteig“ befindet sich im Nordosten des Untersuchungsgebiets auf Höhe der 
Sitzgelegenheit unter zwei großkronigen Bäumen. 

Die Stadt Tettnang verfügt heute über keinen Bahnhof mehr. Der nächstgelegene DB-Halt be-
findet sich in ca. 5,2 km Entfernung (ca. 10 min. Autofahrt vom Plangebiet) in Meckenbeuren. 

Der ruhende Verkehr wird auf den privaten Grundstücken bzw. entlang der Erschließungsflä-
chen abgewickelt.  

5.4 Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsflächen 
sowie der beiden Grünflächen in privatem Besitz.  

6 Belange des Umweltschutzes  

6.1 Umweltbericht / Umweltverträglichkeitsprüfung / Eingriffsregelung 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB aufgestellt. Die Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauN-
VO beträgt weniger als 20.000 m2.  

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 Ein-
griffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des  
§ 1a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  

Das Vorhaben begründet keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von NATURA 2000-Gebieten (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB) bestehen nicht. Es muss kein naturschutzrechtlicher Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 
3 BauBG durchgeführt werden.  

Es bestehen ebenfalls keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetztes zu beachten sind. 

Nach § 13a Abs. 2 Satz 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB entfällt die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  

6.2 Ermittlung der Planauswirkungen  

Unberührt bleibt, dass bei der Abwägung die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen planungsrechtlich bereits überplanten Bereich. 
Das Plangebiet befindet sich in innerstädtischer Lage und weist eine lockere Bebauung mit 
Wohngebäuden auf. Die Grünstruktur wird durch private Gärten gebildet, welche zum Teil sehr 
großzügig ausfallen. 

6.3 Bestandsbeschreibung und Bewertung der Schutzgüter 

In diesem Kapitel wird ein Gesamtüberblick über die derzeitige Umweltsituation im Plangebiet 
gegeben. Es werden die Informationen zu den Umweltaspekten schutzgutbezogen entspre-
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chend einer systematischen Gliederung hinsichtlich Bestand und Bewertung „steckbriefartig“ 
darstellt und beurteilt. Als Datengrundlage dienen übergeordnete Planungen sowie eigene Er-
hebungen vor Ort.  

Um die absehbaren Wirkungen durch die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
„Meistersteig“ in Bezug auf die unten aufgeführten Umweltgüter zu ermitteln, wird eine ökologi-
sche Wirkungsanalyse auf der Grundlage der Bestandsaufnahme, der Bewertung der derzeiti-
gen Umweltsituation und der Planung durchgeführt. In die Bewertung werden die vorgesehenen 
festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen einbezogen. Jedes Schutzgut wird 
einzeln betrachtet.  

Boden/Fläche 
Bestand Da es sich um einen innerörtlichen Bereich handelt, liegen keine Bodendaten auf 

Grundlage ALK/ALB vor. Auf den noch unbebauten Flächen werden die natürlichen 
Bodenfunktionen pauschal mit einer geringen Wertigkeit (Wertstufe 1) bewertet. 
Nahezu das gesamte Gebiet ist durch Versiegelungen vorbelastet. Altlasten sind 
nicht bekannt.  

Bewertung 
Bestand 

Im Hinblick auf das Schutzgut Boden sind die Bodenfunktionen von geringer 
Bedeutung. 

Wirkung/ 
Bewertung 

Mit der Planung wird das Innenentwicklungspotenzial genutzt. Damit werden 
wertvollere Flächen im Außenbereich geschont.  
Auf versiegelten Flächen gehen die Bodenfunktionen vollständig verloren. 
Gegenüber dem bestehenden Planrecht des gültigen B-Plans “Meistersteig” kann 
jedoch nur geringfügig mehr Fläche überbaut werden. Maßnahmen zur Begrünung 
und Überdeckung von Garagen/Tiefgaragen mindern die Auswirkungen. Das 
Vorhaben führt voraussichtlich zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.   

Wasser 
Bestand Die hydrogeologischen Einheiten werden im westlichen Teilbereich von 

fluvioglazialen Kiesen und Sanden im Alpenvorland (GWL), im östlichen Teilbereich 
von quartären Becken- und Moränensedimenten (GWG) gebildet. Für die 
Grundwasserneubildung besteht im westlichen Teilbereich damit eine hohe, im 
östlichen Teilbereich hingegen nur eine geringe Wertigkeit für die 
Grundwasserneubildung auf den unbebauten Flächen. Oberflächengewässer sind 
von der Planung nicht betroffen. Der Planbereich liegt außerhalb von 
Wasserschutzgebieten. 

Bewertung Im Hinblick auf die Grundwasserneubildung und auf den Wasserhaushalt ist das 
Gebiet von überwiegend geringer Bedeutung. 

Wirkung/ 
Bewertung 

Aufgrund der Vorbelastungen und nur geringen Zunahme weiterer Versiegelung sind 
voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den 
Grundwasserhaushalt zu erwarten. Maßnahmen zur Rückhaltung 
(Retentionszisternen) mindern die Auswirkungen zusätzlich. 

Klima/Luft 
Bestand Das Gebiet kann dem Gartenstadt-Klimatop zugeordnet werden. Die unbebauten 

Freiflächen und Gehölzbestände bedingen klimatische Ausgleichsfunktionen (z.B. 
nächtliche Abkühlung). Als Vorbelastungen können Emissionen des Straßenverkehrs 
und Hausbrand genannt werden.  

Bewertung Hinsichtlich des Schutzgutes Klima/Luft ist das Gebiet von geringer-allgemeiner 
Bedeutung. 

Wirkung/ 
Bewertung 

Die Planung führt zum kleinflächigen Verlust von Einzelbäumen und Grünflächen. 
Negative Auswirkungen werden durch Pflanzgebote/Pflanzbindungen sowie 
Maßnahmen zur Dachbegrünung reduziert. Das Vorhaben führt voraussichtlich nicht 
zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts.  

Landschaftsbild/Erholung 
Bestand Es handelt sich um ortstypische Wohnbebauung mit überwiegend freistehenden 

Einzelhäusern und umgebenden Privatgärten. Daneben gibt es zwei öffentliche 
Grünflächen mit Obst- und Nussbäumen. Für das Ortsbild und die Erholungsnutzung 
besteht insgesamt betrachtet eine mittlere Wertigkeit. Durch die Hanglage bestehen 
vom Gebiet aus teilweise weiträumige Blickbeziehungen zur Tettnanger Altstadt 
sowie bis zum Bodensee.  
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Bewertung Hinsichtlich des Schutzgutes Ortsbild-, Landschaftsbild / Erholung ist das Gebiet von 
allgemeiner Bedeutung. 

Wirkung/ 
Bewertung 

Mit der Planung werden die Voraussetzungen für eine angemessene städtebauliche 
Nachverdichtung geschaffen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind, auch durch 
Festsetzungen zu max. Gebäudehöhen, dem Ausschluss ortsuntypischer Materialien 
sowie Pflanzgeboten/-bindungen, voraussichtlich nicht zu erwarten.   

Arten/Biotope und biologische Vielfalt 
Bestand Beim Biotopbestand handelt es sich um hauptsächlich um Wohngebäude mit Gärten 

sowie Straßenverkehrsflächen. Einige Grundstücke sind unbebaut und mit Wiese 
oder Gehölzen bestanden. Im nördlichen Bereich befinden sich zwei öffentliche 
Grünflächen mit Obst- und Nussbäumen. Im Wirkraum des Vorhabens kommen 
mehrere Fledermausarten und Brutvogelarten vor.  

Zu den zu berücksichtigenden Umweltbelangen gehört auch die biologische Viel-
falt/Biodiversität. Hierunter ist die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt innerhalb der 
einzelnen Arten sowie die Vielfalt der Ökosysteme zu verstehen.  

Aufgrund der vorkommenden Biotoptypen im Plangebiet und der angrenzenden Bio-
toptypen (Wohngebäude, Gärten, Gehölzstrukturen, Gewerbe) ist die biologische 
Vielfalt als gering einzuschätzen. Das Plangebiet befindet sich außerhalb des lan-
desweiten Biotopverbunds und ist nicht Bestandteil eines Wildtierkorridors.  

Bewertung Im Hinblick auf das Teilschutzgut Biotope ist das Plangebiet von geringer-
allgemeiner Bedeutung. Für das Teilschutzgut Arten besteht eine besondere 
Bedeutung.  

Wirkung/ 
Bewertung 

Durch das Vorhaben ist mit dem Verlust von Lebensräumen für Vogel- und 
Fledermausarten zu rechnen. Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen, wie der Bauzeitenregelung (Abriss und 
Umbaumaßnahmen an Gebäuden, Rodung von Gehölzen nur in den Herbst-
/Wintermonaten) und dem Erhalt bzw. Pflanzung heimischer Gehölze ist nicht mit 
erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.  

Mensch/Gesundheit 
Bestand Gefahren für die menschliche Gesundheit sind derzeit nicht zu erkennen. 

Vorbelastungen bestehen durch den Straßenverkehr (Anliegerstraßen). An der 
Kaltenberger Straße befindet sich ein BayWa Agrarhandel, ca. 200 m nördlich der 
Betriebshof der Straßenmeisterei.      

Bewertung Hinsichtlich des Schutzguts Mensch ist das Gebiet von allgemeiner Bedeutung.  
Wirkung/ 
Bewertung Das Vorhaben führt voraussichtlich zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. 

Die Ostseite des Obstkühlhauses hat keine Wandöffnungen (z. B. Fenster) von de-
nen Lärm ausgehen könnte. Das BayWA Gebäude selbst, sprich das Obstkühlhaus, 
schirmt die im Westen auf dem Betriebsgelände verursachten Lärmemissionen ge-
genüber dem Plangebiet ab. Die im Bebauungsplan durch Baugrenzen zulässige 
Überbauung im Plangebiet, lässt eine Bebauung zu, die an das BayWA Gebäu-
de/Gelände nicht näher heranrücken, als bereits bestehende Gebäude im und au-
ßerhalb des Plangebiets. Der Lärm der Straßenmeisterei wird durch die Gewerbehal-
le sowie das BayWA Gebäude abgeschirmt. Die Emissionsorte liegen ca. 200 m ent-
fernt zum Plangebiet. Andere Wohnhäuser liegen heute schon näher an den emittie-
renden Orten. 

Kultur- und Sachgüter 
Bestand Bau- und Bodendenkmale sind nicht bekannt. Sonstige Sachgüter sind nicht 

vorhanden.  
Bewertung Hinsichtlich des Schutzguts Kultur- und Sachgüter ist das Gebiet von geringer 

Bedeutung.  
Wirkung/ 
Bewertung 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Bestand Die wesentlichen Auswirkungen der Planung beziehen sich auf die Schutzgüter 

Boden und Arten/Biotope. Durch das geplante Vorhaben ergeben sich nachteilige 
Auswirkungen aufgrund der Flächenversiegelung und dem damit einhergehenden 
Verlust von Lebensräumen für Brutvögel und Fledermäusen.   
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Bewertung Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen nicht 
erheblich. 

6.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Das Planungskonzept berücksichtigt sowohl städtebauliche als auch umweltbezogene Ziele, 
negative Auswirkungen zu vermeiden, bzw. so gering wie möglich zu halten (Vermeidungs- und 
Minimierungsgebot). Diese sind als Festsetzungen u.a. zum Maß der baulichen Nutzung sowie 
als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
und als Pflanzgebote in den Bebauungsplan eingeflossen.  

7 Planungskonzept 

7.1 Städtebauliches Konzept 

Grundlage des Bebauungsplankonzepts bildet ein vor dem Verfahren erarbeiteter Rahmenplan. 
Dieser zeigt auf Basis einer detaillierten Bestandserfassung und –analyse im bereits bebauten 
Plangebiet welche architektonischen und sozialen Merkmale das Gebiet prägen.  

Konzeptansatz 

Im Anschluss an die Bestandsanalyse erfolgte aufgrund von maßstäblichen, topografischen 
bzw. städtebaulichen Merkmalen die Zonierung von Teilbereichen im Plangebiet. Die Kriterien 
werden im nachfolgenden tabellarisch dargestellt und die entsprechenden Bezugsgrößen im 
Bestand aufgelistet. 

 

 

 

Abb. 5: Einteilung der Teilbereiche  
Quelle: Wick + Partner Architekten Stadtplaner Partnerschaft mbB, Stuttgart, Februar 2020  



Stadt Tettnang, Bebauungsplan „Meistersteig, 1. Änderung und Erweiterung“  

Begründung  ENTWURF  07.10.2020 

 

13 

Siedlungshäuser: 

Gebäudegrundflächen zwischen 80 und 220 qm 

Geschossigkeit Überwiegend II + Dachgeschoss 

Wohneinheiten Überwiegend 1-2 

Bautypologie Überwiegend Freistehendes Einzelhaus 

Dachform Satteldach 

 

Hangbebauung: 

• Hangfuß 

Gebäudegrundflächen zwischen 112 und 159 qm 

Geschossigkeit I + Untergeschoss 

Wohneinheiten Überwiegend 1  

Bautypologie Freistehendes Einzelhaus, Doppelhaus 

Dachform Satteldach 

• Hangmitte 

Gebäudegrundflächen zwischen 140 und 172 qm 

Geschossigkeit I + Untergeschoss 

Wohneinheiten Überwiegend 2 

Bautypologie Freistehendes Einzelhaus 

Dachform Satteldach 

 

Bungalows: 

Gebäudegrundflächen zwischen 145 – 167 qm 

Geschossigkeit I + D 

Wohneinheiten 1 - 2 

Bautypologie Ausschließlich freistehendes Einzelhaus 

Dachform Ausschließlich Satteldach 
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Hofgruppe: 

Gebäudegrundflächen zwischen 69 – 107 qm  

Geschossigkeit II + D u. III + D 

Wohneinheiten 1 - 2 

Bautypologie Freistehendes Einzelhaus, Mehrfamilienhaus 

Dachform Ausschließlich Satteldach 

 

Solitär: 

Gebäudegrundflächen zwischen 81 und 347 qm 

Geschossigkeit I + 2D, II + D, III FD, III + D 

Wohneinheiten 2 - 5 

Bautypologie Überwiegend Mehrfamilienhaus 

Dachform Überwiegend Satteldach 

 

Resultierend aus den jeweiligen städtebaulichen und sozialen Bezugsgrößen, wie die Körnung 
und Maßstäblichkeit der Gebäude, aber auch die Anzahl der Wohneinheiten, wurden drei Sze-
narien  für die bauliche Entwicklung innerhalb des Plangebiets der Meistersteig entwickelt und 
hinsichtlich ihrer Verträglichkeit des quartierstypischen architektonischen Charakters und der 
sozialen Struktur bewertet.  

Dabei wurde die Variante 2 im Sinne einer verträglichen Entwicklung mit Erhalt der Körnigkeit 
des Gebiets sowie dem Erhalt der sozialen Struktur im Fazit des Rahmenplans empfohlen, um 
den Charakter des Wohngebiets zu erhalten und gleichzeitig auf die heutigen Wohnraumbe-
dürfnisse angemessen zu reagieren. Damit bleibt der Gebietscharakter bezüglich der städte-
baulichen Maßstäblichkeit erhalten. Das soziale Milieu kann in Bezug auf Übersichtlichkeit und 
Vertrautheit mit einer Nachbarschaft ebenfalls erhalten werden. Trotzdem und in diesem Rah-
men kann eine verträgliche Nachverdichtung erfolgen. 

Die Variante 2 wurde sowohl in verschiedenen Gremien (Gestaltungsbeirat, Technischer Aus-
schuss) als auch in der Öffentlichkeit (Bürgerworkshop) als verträglichstes Szenario favorisiert. 
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Rahmenplanalternative 2, Stand Februar 2020 

 

  

 

Öffentliche 
Grünfläche 

 
Hangfuß 
 
 
Hangmitte 
 
 
Siedlungs-
häuser 
 
 

Kopfbauten 
 
 
Fußabdruck 

 
Max. WE / 
Gebäude 
 
Geschossig-
keit u. Dach-
form 
 

Funktionale 
Gliederung 
Meistersteig 

Abb. 6: Einteilung der Teilbereiche  
Quelle: Wick + Partner Architekten Stadtplaner Partnerschaft mbB, Stuttgart, Februar 2020 

 

 

Die Rahmenplanvariante 2 bildet, gemäß dem Beschluss des Technischen Ausschusses vom 
22. Januar 2020, die Grundlage für den Bebauungsplanentwurf. Mit dem städtebaulichen Kon-
zept sollen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Maßstäblichkeit der Gebäude, der Höhenent-
wicklung, aber auch der Begrenzung der Wohneinheiten, zum Zwecke der Erhaltung der sozia-
len Struktur im Gebiet, definiert werden.  

Bei der Höhenentwicklung spielt auch die Topografie im Planbereich eine wesentliche Rolle. 
Das Gelände fällt zur Altstadt Tettnangs (nach Westen) hin ab. Die Gebäude am Hang bilden 
hangabwärts, bedingt durch die topografischen Gegebenheiten, ein Untergeschoss aus. 

 

Hangfuß: 

Gebäudegrundfläche max. 300 qm  

Geschossigkeit Untergeschoss + II + Dachgeschoss 

Wohneinheiten 6 bis 8  

Bautypologie Mehrfamilienhaus 

Dachform Satteldach 
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Hangmitte: 

Gebäudegrundfläche max. 160 qm  

Geschossigkeit Untergeschoss + I + Dachgeschoss 

Wohneinheiten 3 bis 4 

Bautypologie Freistehendes Einzelhaus 

Dachform Satteldach 

 

Siedlungsbereich: 

Gebäudegrundfläche max. 160  qm 

Geschossigkeit Untergeschoss + II + Dachgeschoss 

Wohneinheiten 3 bis 4  

Bautypologie Freistehendes Einzelhaus 

Dachform Satteldach 

 

Kopfbauten: 

Gebäudegrundfläche max. 200 qm 

Geschossigkeit Untergeschoss + II + Dachgeschoss 

Wohneinheiten max. 5 

Bautypologie Mehrfamilienhaus 

Dachform Satteldach 

 

8 Gutachterliche Aussagen zum Artenschutz 

Im Zuge der 1. Bebauungsplanänderung und –erweiterung des Bebauungsplans „Meistersteig“ 
wurde im Vorfeld eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung bzw. eine Habitatspotentialanalyse und 
Artenschutzrechtliche Prüfung der Flurstücksnummern 1957 und 1958 sowie gutachterliche 
Einschätzung des gesamten Geltungsbereichs vorgenommen. 

Die Artenschutzrechtliche Vorprüfung, ergab, dass eine vorhabenbezogene Betroffenheit der 
Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinien im Einzelfall nicht mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden kann. Somit besteht für die Artengruppen der Fledermäuse und Reptilien im 
Falle geplanter Baumaßnahmen vertiefender Prüfungsbedarf.  

Aufgrund des zu erwartenden Flächenverlustes bei Nachverdichtung bzw. Bebauung, besteht 
ein vertiefender Prüfbedarf für Brutvögel innerhalb des gesamten Untersuchungsgebiets. Aus-
genommen hiervor sind die Flurstücke 1957 und 278/10. (Grundlage ist und weitere Hinweise 
enthält die Artenschutzrechtliche Vorprüfung des Büros GöG, Stuttgart, Stand September 
2020). 

Im Rahmen der Habitatspotentialanalyse und Artenschutzrechtlichen Prüfung wurden die Ar-
tengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien untersucht. Die Untersuchungen fanden in Form 
von sieben Begehungen für die Artengruppen Vögel/Reptilien im Zeitraum von April bis Sep-
tember 2020 und fünf Begehungen für die Artengruppe Fledermäuse mit Aufzeichnung der Rufe 
(Detektor) im Zeitraum von Mai bis September 2020 statt. 
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Allgemeine Ergebnisse für das Gesamtgebiet 

Vögel 

Im Geltungsbereich wurden 25 Brutvogelarten festgestellt. Es treten sowohl Freibrüterarten als 
auch Höhlenbrüterarten auf. Als regelmäßig jagend und Nahrung suchende Vogelarten wurden 
mehrere streng geschützte Arten festgestellt.  

Fledermäuse 

Im Zuge der Ausflugs- und Detektorbegehungen wurden im Plangebiet 8 Fledermausarten fest-
gestellt, die das Plangebiet zur Jagd nutzen. Im Geltungsbereich gibt es einzelne Hinweise auf 
Sommerquartiere (Wochenstuben, Balz- und Paarungsquartiere). Weiter werden innerhalb des 
Plangebietes verschiedene sichere Flugstraßen (lichtarme/lichtfreie Bereiche mit unterschiedli-
chen Gehölzen) genutzt, um zwischen den Lebensstätten im zentralen Siedlungsbereich und 
den östlich liegenden Jagdgebieten zu wechseln.  

Reptilien 

Bei den Begehungen wurden keine Zauneidechsen gefunden. Allerdings wird das Habitatpoten-
tial als gering bis mittel eingestuft. 

 

Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Prüfung auf den öffentlichen Flurstücken Num-
mer 1957 und 1958 

Vögel 

Auf dem direkt benachbarten Flurstück-Nr. 1958 wurden Freibrüterarten in dem Kastanien- und 
Wallnussbaum festgestellt. Da diese Bäume erhalten bleiben, werden die Brutvögel nicht nega-
tiv beeiträchtigt. 

Fledermäuse 

Die Gehölze auf dem Flurstück 1958 wurden regelmäßig als Leistrukturen für den Transfer zwi-
schen dem Siedlungsraum westlich und den Jagdgebieten östlich genutzt. Weiter konnten hier 
auch einzelne jagende Tiere festgestellt werden. 

Reptilien 

Im Bereich der Flurstücke 1957 und 1958 befinden sich keine geeigneten Habitatstrukuren für 
die Zauneidechse oder andere Reptilien. Es wurden demzufolge auch keine Hinweise auf Zau-
neidechsen gefunden. 

 

Fazit 

Der Bericht kommt zu dem Fazit, dass ein Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1-3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ausgeschlossen werden kann, sofern die im be-
richt genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu 

• Rodungs- und Abrisszeiten außerhalb der Aktivitätszeit von Fledermäusen bzw. au-
ßerhalb der Vogelbrutzeit, 

• der Verwendung von naturverträglicher Beleuchtungen, 

• einem Planzgebot von heimischen Gehölzen auf den privaten Grundstücken, 

• dem Erhalt der vorhandenen Flugkorridore, 

• der Vermeidung von Vogelschlag an Fensterfronen sowie dem  

• Erhalt des Kastanien- un Wallnuss auf Flurstück-Nr. 1958 

 beachtet und umgesetzt werden. 
 

Grundlage ist und weitere Hinweise enthält die Habitatspotentialanalyse und fachgutachterliche 
Einschätzung Gesamtgebiet Bebauungsplanfläche / Artenschutzrechtliche Prüfung mit Schwer-
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punkt auf die Grünflächen Flst-Nr. 1957 u. 1958 im Jahr 2020 – Artengruppen Fledermäuse, 
Vögel, Reptilien (Zauneidechse), von Luis Ramos, Ravensburg, Stand 17.09.2020. 

8.1 Schallimmissionsschutzrechtliche Einschätzung 

Das BayWA Gelände wird von Westen angefahren und von der Nordseite angedient. Die Ost-
seite des Obstkühlhauses hat keine Wandöffnungen (z. B. Fenster) von denen Lärm ausgehen 
könnte. Das BayWA Gebäude selbst, sprich das Obstkühlhaus, schirmt die im Westen auf dem 
Betriebsgelände verursachten Lärmemissionen gegenüber dem Plangebiet ab. Die im Bebau-
ungsplan durch Baugrenzen zulässige Überbauung im Plangebiet, lässt eine Bebauung zu, die 
an das BayWA Gebäude/Gelände nicht näher heranrücken, als bereits bestehende Gebäude im 
und außerhalb des Plangebiets. Der Lärm der Straßenmeisterei wird durch die Gewerbehalle 
sowie das BayWA Gebäude abgeschirmt. Die Emissionsorte liegen ca. 200 m entfernt zum 
Plangebiet. Andere Wohnhäuser liegen heute schon näher an den emittierenden Orten. 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich vom Betrieb der BayWA keine schädlichen Um-
weltauswirkungen für das Plangebiet ergeben. 
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9 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 

9.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als „Wohnbaufläche“ dargestellt. Der 
Bebauungsplan wird aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt. Dem Ent-
wicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist im vorliegenden Fall Rechnung getragen. 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans „Meistersteig – 1. Änderung und Erweite-
rung“ wird entsprechend des städtebaulichen Ziels der Sicherung und Stärkung der Wohnnut-
zung ein Allgemeines Wohngebiet mit den dort, gemäß § 4 BauNVO, zulässigen Nutzungen die 
vorwiegend dem Wohnen dienen, festgesetzt. Ein weiteres städtebauliches Ziel ist es, inklusive 
Wohnformen im Gebiet zu fördern und zuzulassen. Aus diesem Grund werden Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke allgemein zugelassen. 

Ausnahmsweise werden gem. § 4 Abs. 3 BauNVO Anlagen für Verwaltungen zugelassen, weil 
sie das städtebauliche Ziel nicht negativ beeinflussen. Diese Art der baulichen Nutzung er-
scheint mit der vorwiegenden Wohnstruktur im Gebiet gut verträglich und löst keine Nutzungs-
konflikte aus. 

Nutzungskonflikte werden hingegen in den restlich Nutzungen, die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässig wären, gesehen. Diese sind 1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 4. Gartenbaubetriebe sowie 5. Tankstellen. Diese 
widersprechen dem städtebaulichen Ziel der Erhaltung der vorwiegenden Wohnstruktur. Beher-
bergungsbetriebe werden ausgeschlossen, um das soziale Milieu und eine Vertrautheit mit der 
Nachbarschaft nicht negativ zu beeinflussen. Vor allem in attraktiven Regionen, wie der Boden-
seeregion ist eine Entwicklung von der Wohnnutzung hin zu ganzjährigen Vermietungen nicht 
auszuschließen. Des Weiteren sind die oben genannten Nutzungen in der Lage störende Emis-
sionen (u. a. Lärm, Geruch, erhöhter Durchgangsverkehr) zu verursachen. Diese Nutzungen 
werden deshalb ausgeschlossen. 

Für die Berufsausübung freiberufliche Tätigkeiten und solcher Gewerbetreibender, die ihren Be-
ruf in ähnlicher Art ausüben, sind gem. § 13 BauNVO im allgemeinen Wohngebiet Räume im 
Geltungsbereich des Bebauungsplan zulässig. Das städtebauliche Ziel einer kleinteiligen 
Wohnstruktur und –nutzung wird durch die Berufsausübung nicht nachteilig beeinflusst. 

9.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Größe der Grundflächen, die Grundflächenzahl 
sowie die Höhenlage und die Höhenbegrenzung baulicher Anlagen näher bestimmt. Dieses 
Festsetzungskonstrukt dient der Umsetzung der Zielvorstellung des städtebaulichen Konzepts. 

Größe der Grundflächen 

Aufgrund des noch rechtsgültigen Bebauungsplans „Meistersteig“ von 1975 und den darin 
zeichnerisch festgesetzten, stark reglementierten Briefmarkenbaufenstern, hat sich im Gebiet 
eine sehr kleinteilige Wohngebietsstruktur mit überwiegend freistehenden Einzelhäusern und 
teils üppigen Privatgärten entwickelt. Diese Struktur ist heutzutage prägend und charakteristisch 
für das Wohngebiet der Meistersteig. Städtebauliches Ziel ist es, diese Eigenart zu erhalten. 
Deshalb setzt der Bebauungsplan „Meistersteig – 1. Änderung und Erweiterung“ die maximalen 
Grundflächen je Gebäude, gegliedert nach Teilgebietsbereichen, fest. Dabei sind die Grundflä-
chen den heutigen Wohnraumbedürfnissen angepasst und ermöglichen flächendeckend bauli-
che Entwicklungsmöglichkeiten im Gebiet. 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die zulässige überbaubare Fläche im noch rechtsgültigen Bebauungsplan „Meistersteig“, die 
sich aus einer Kombination von kleinen Briefmarkenbaufenstern und einer festgelegten Grund-
flächenzahl der Gebäude von 0,40 bzw. 0,35 ergibt, kann in aller Regeln nicht vollständig aus-
genutzt werden, weshalb die Grundflächenzahl bezogen auf die Gebäude im Gebiet bei den 
meisten überbauten Grundstücken deutlich unter der Obergrenze von 0,40 für die Bestimmung 
des Maßes der baulichen Nutzung gemäß § 17 BauNVO bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) 
liegt. Die Bestandsanalyse, die im Zuge des Rahmenplans durchgeführt wurde, hat ergeben, 
dass die meisten Grundstücke eine Grundflächenzahl I zwischen 0,16 und 0,20 aufweisen. Le-
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diglich 2 % der Grundstücke erreichen annähernd die maximal zulässige Grundflächenzahl im 
Bereich von 0,31 – 0,40. 

Im Bebauungsplan „Meistersteig – 1. Änderung und Erweiterung“ wird für die meisten Teilberei-
che (A, B, C und D) eine geringere Grundflächenzahl I zwischen 0,30 und 0,35 für Gebäude 
festgesetzt. Trotz dessen, dass die Grundflächenzahl für Gebäude nach wie vor überwiegend 
unter der Obergrenze für Allgemeine Wohngebiete festgesetzt wird, kann für die meisten 
Grundstücke eine deutliche Entwicklungsmöglichkeit hinsichtlich der Grundfläche von Wohnge-
bäude erreicht werden, ohne den Gebietscharakter einer kleinteiligen Wohnstruktur zu überfor-
men. Um das städtebauliche Ziel durchgrünter Gärten zu sichern und zu stärken und gleichzei-
tig eine angemessene bewohnerbezogene Nutzung z. B. in Form von Terrassen zu ermögli-
chen, wird für die baulichen Teile oberhalb der Geländeoberfläche, welche unmittelbar mit dem 
Gebäude verbunden sind, eine zusätzliche Überbauung mit einer GRZ von 0,10 zugelassen. 
Für den Bereich E wird somit die Obergrenze der Grundflächenzahl für das Baugebiet eines 
Allgemeinen Wohngebiets von 0,40 erreicht und um 0,10 geringfügig überschritten. Gem. § 17 
Abs. 2 BauNVO ist dies aus städtebaulichen Gründen zulässig, wenn die Überschreitung der 
Grundflächenzahl durch Umstände ausgeglichen ist, oder durch Maßnahmen ausgeglichen 
wird, die sicherstellen, dass allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden wer-
den.  

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden nicht beein-
trächtigt, da es sich um bauliche Anlagen (Terrassen) handelt, die unmittelbar mit dem Gebäu-
de und Erdboden verbunden sind und solch niedere vertikale Strukturen aufweisen, die nicht zu 
problematischen Belüftungs- oder Belichtungsverhältnissen führen könnten. 

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt können vermieden werden, indem Pflanzbindungen 
und –gebote festgesetzt werden, welche sicherstellen, dass ein ausreichender Anteil an wert-
gebenden Gehölzstrukturen konsolidiert werden kann. Die Festsetzungen sind dazu geeignet 
als Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft zu fungieren. 

Um die Unterbringung der erforderlichen Stellplätze (Stellplatzschlüssel gemäß Satzung) unter-
irdisch in einer Tiefgarage zu ermöglichen, darf unter Mitrechnung der Anlagen in den Berei-
chen (C, D und E) in denen eine höhere Anzahl an Wohneinheiten pro Gebäude zulässig ist, 
nach § 19 Abs. 4 BauNVO die zulässige Grundfläche bis zu einer Grundflächenzahl von höchs-
tens 0,8 überschritten werden. Dadurch wird einer Belastung der umliegenden Straßen durch 
den ruhenden Verkehr entgegengewirkt und ein städtebaulich geordneter Gesamteindruck er-
reicht. 

Höhenlage der baulichen Anlagen, Höhe baulicher Anlagen  und Höhenbegrenzungen 

Als Bezugspunkt der Höhenlage der baulichen Anlagen wird die Erdgeschoßfußbodenhöhe ge-
wählt, weil sie eindeutig genug bestimmbar ist. Als Erdgeschossfußbodenhöhe gilt die Fertig-
fußbodenhöhe. Anders als bei der Bezugshöhe Rohfußbodenhöhe ist die Ermittlung der Fertig-
fußbodenhöhe auch nach Fertigstellung des Bauvorhabens möglich ist. Da es sich um überwie-
gend bebautes Gebiet handelt, war dadurch eine genaue Bestandsvermessung der Erdge-
schossfußbodenhöhe möglich; die Fertigfußbodenhöhe ist als Bezugspunkt im Gebiet dazu ge-
eignet ein flächendeckend einheitliches Bezugssystem für sowohl Bestandsgebäude als auch 
Neubauten abzubilden. 

Die Höhenlage sowie das definierte Maß der Wand- und Gebäudehöhen der baulichen Anlagen 
werden im Plangebiet sehr differenziert betrachtet. Dies ist deshalb notwendig, weil das Gebiet 
zum einen topografisch sehr bewegt ist, aber auch nahezu ebenes Gelände vorkommt. Es er-
geben sich dadurch teilweise starke Geländesprünge. Die Höhenlage der baulichen Anlagen 
orientiert sich an der bestehenden Verkehrserschließung sowie der bestehenden Geländehö-
hen, sodass die Erdgeschossfußbodenhöhe sich über dem Straßenniveau befindet. Abwei-
chungen nach unten und nach oben um bis zu maximal 0,50 m sind zulässig, um den Bauher-
ren einen gewissen Spielrahmen bei der Verwirklichung von individuellen Bauvorhaben einzu-
räumen. 

Die Höhenbegrenzungen von Wand- und Gebäudehöhen in den jeweiligen Teilbereichen stellen 
sicher, dass sich die Gebäudekörper harmonisch in die topografische Situation im Plangebiet 
einfügen. Sie orientieren sich von der Geschossigkeit her an den Bestandsgebäuden in den je-
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weiligen Teilbereichen, erlauben durch die Festsetzung in Metern jedoch eine ordnungsgemäße 
Ausnutzung der jeweiligen Geschosse, orientiert an einer traditionellen und ortstypischen Bau-
weise. Somit wird den gesunden Anforderungen an Wohnverhältnissen Rechnung getragen. 

9.3 Bauweise 

a:  Abweichend von der offenen Bauweise werden die Gebäudelängen für freistehende 
Einzelhäuser sowie für zusammenhängende Doppelhäuser in der gesamten Länge für 
die jeweiligen Teilbereiche A, B, C, D und E begrenzt. Ziel ist es eine kleinteilige sowie 
offene Bebauungsstruktur zu erhalten, die sich hinsichtlich der Maßstäblichkeit in die 
Körnung und den Charakter des Bestandsgebiets einfügt. Aus diesem Grund, wird 
weiter festgesetzt, dass nur Einzel- und Doppelhäuser als Hausformen zulässig sind. 
Die so erzielte städtebaulich gewünschte Durchlässigkeit macht es möglich, sich aus 
der Topografie ergebende Blickbeziehungen, z. B. zum Säntisberg, zu erhalten. Dies 
trägt zusätzlich zur Steigerung der Attraktivität des Plangebiets bei. 

9.4 Stellung baulicher Anlagen 

Die Außenwände der Hauptgebäude sollen parallel oder senkrecht zu den straßenzugewandten 
Baugrenzen ausgerichtet werden, um wichtige Raumkanten zum öffentlichen Raum auszubil-
den. Für einzelne Grundstücke wird die Ausrichtung der Außenwände zeichnerisch durch Rich-
tungspfeile festgesetzt, um das städtebauliche Ziel einer geordneten Baustruktur und eines 
stimmigen Gesamterscheinungsbilds eindeutig bestimmt zu erreichen.  
Die Stellung der baulichen Anlagen wird nicht für Nebengebäude getroffen, da diese nur eine 
untergeordnete Rolle bei der Ausbildung von städtebaulichen Raumkanten einnehmen. 

9.5 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die bisher im Bebauungsplan „Meistersteig“ definierten überbaubaren Grundstücksflächen in 
Form von knappen Baufenstern sind nicht dazu geeignet, um flexibel auf Grundstückszuschnitte 
und deren optimale Ausnutzung zu reagieren. Dies soll mit der 1. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplans „Meistersteig“ ermöglicht werden. Aus diesem Grund werden im zeichne-
rischen Teil des Bebauungsplans durchgehende Baugrenzen definiert. Zusammen mit der 
Kombination aus zahlenmäßiger Festlegung der maximal überbaubaren Grundfläche pro Ge-
bäude, der Grundflächenzahl pro Grundstück sowie der Begrenzung der Gebäudelängen, je-
weils differenziert für die jeweiligen Teilbereiche, wird eine verträgliche bauliche Maßstäblichkeit 
als städtebauliche Zielsetzung angestrebt.  

9.6 Nicht überbaubare Grundstücksflächen: Vorgartenzone 

Mit der Festsetzung soll eine Überbauung durch etwa Garagen und Carports in den straßenzu-
gewandten Vorgartenzonen verhindert werden. Historisch hat sich das Gebiet diesbezüglich so 
entwickelt, dass Garagenbauwerke im öffentlichen Raum überwiegend zurücktreten und in der 
Regel hinter der Vorderkante der Gebäude platziert wurden. Die Straßenräume sollen durch die 
grünen Vorgärten homogen geprägt werden. Geschosshohe Garagen und Carports würden das 
angestrebte begrünte Erscheinungsbild grundsätzlich stören.  

9.7 Flächen für Nebenanlagen, Garagen und Carports, Stellplätze und Tiefgaragen 

Die Vorgartenzonen sind besonders empfindlich in Bezug auf ihren Charakter als Übergangs-
zone vom öffentlichen Straßenraum zum privaten Hauszugang. Deshalb sind in dieser Zone die 
Nebenanlagen in der Höhe sowie Quadratmeterzahl begrenzt, sodass Müll in handelsüblichen 
Boxen wettergeschützt untergebracht werden kann. Gleichzeitig sollen Nebenanlagen durch 
Grundstückseinfriedungen (Hecken bzw. mit Hecken kombiniert) gegenüber dem öffentlichen 
Raum abgeschirmt werden. Die Straßenräume, die heute einen überzeugenden Charakter ei-
nes ruhigen und durchgrünten Wohngebiets repräsentieren, können so auch für die Zukunft er-
halten werden. 

Die Regelungen zu Nebenanlagen und Versorgungsanlagen gem. § 14 Abs. 1, 2 sowie 3 
BauNVO dienen aus städtebaulichen Gründen dazu, einen geordneten Gesamteindruck zu ge-
währleisten sowie den bestehenden Gebietscharakter zu sichern. 
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Die Festsetzungen zu Garagen, Carports, Stellplätzen, Tiefgaragen sowie Abstellplätze für Bot-
te, Wohnwägen und/oder Mobilheime, dienen der Sicherung eines qualitätsvollen Gesamter-
scheinungsbilds der Straßenräume und der stadträumlichen Qualität. Offene Stellplätze bis zu 
einem gewissen Versiegelungsgrad sind in der Vorgartenzone zulässig. Dadurch kann zum ei-
nen den Parkierungsanforderungen und zum anderen auch der städtebaulichen Zielvorstellung 
von überwiegend begrünten Vorgärten, gleichermaßen Rechnung getragen werden. Die nicht 
überbauten Bereiche von Tiefgaragen sind aus ökologischen Gründen mit der vorgegebenen 
Erdüberdeckung von 0,80 m auszuführen, um Minderungsfunktionen des Eingriffs in das 
Schutzgut Boden zu übernehmen. 

9.8 Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Mit der Festsetzung der höchst zulässigen Anzahl der Wohneinheiten je Gebäudeeinheit, wird 
das Wohnmilieu im Plangebiet angesprochen. Diese Bestimmungsgröße hat Einfluss auf die 
Vertrautheit mit der Nachbarschaft, den vom Gebiet ausgehenden Ziel- und Quellverkehr, den 
notwendigerweise herzustellenden Stellplätzen pro Wohneinheit und viele andere Aspekte des 
Wohnens. Die Vertrautheit mit der Nachbarschaft ist ein wesentlicher Aspekt des sich Wohlfüh-
lens im eigenen Wohnquartier. Dies kann nur durch überschaubare Größen von Hausgemein-
schaften erreicht werden, die in überschaubaren Nachbarschaften zueinander stehen und eine 
Anonymität des Wohnens vermeiden. 

Zum Zeitpunkt der Analyse des Rahmenplans waren Gebäude mit einer Wohneinheit mit 46 % 
deutlich in der Überzahl. Dies resultiert sicherlich aus der Entstehungszeit der Gebäude des 
Plangebiets. Die ersten Gebäude entstanden in den 1950er Jahren. Die Bauform des freiste-
henden Einzelhauses war bis in die 1970iger Jahre prägend für das Plangebiet. Damit war es 
im Wesentlichen aufgesiedelt. Die seit den 1980er und insbesondere seit den 2000er Jahren zu 
bemerkende rege Bautätigkeit in Form von Mehrfamilienhäusern mit größerer Grundfläche und 
einer höheren Anzahl an Wohneinheiten zeigt, dass ein spürbares Bedürfnis dafür da ist, die 
bestehenden Wohnbauflächen zu erweitern. Dies hat seinen Grund in den gestiegenen Flä-
chenansprüchen heutiger Familien gegenüber einer Zeit von vor 50 bis 70 Jahren. Ein weiterer 
Aspekt ist, dass Bewohner so lange wie möglich in ihrer angestammten Umgebung wohnen 
bleiben möchten. Der Anbau bzw. Ausbau von Wohnfläche für späteres Pflegepersonal oder 
selbständige Mitglieder der Familie ist ein weiterer Aspekt, der zu Anpassungsnotwendigkeiten 
der bestehenden Struktur führt. 

Zum Zeitpunkt der Analyse des Rahmenplans waren 87 % der Gebäude mit ein bis drei 
Wohneinheiten belegt. Mit dem Bebauungsplan soll die Attraktivität des Wohngebiets für die 
Zukunft gesichert werden. Es sollen zeitgemäße Wohnverhältnisse entwickelbar sein und es 
soll gleichzeitig die Maßstäblichkeit der städtebaulichen Struktur gewahrt bleiben. Die Festset-
zungen zur Maßstäblichkeit der städtebaulichen Struktur sind oben dargelegt. Die Festsetzun-
gen zur Maßstäblichkeit der sozialen Struktur sind durch die Begrenzung der Wohneinheiten 
festgelegt. Es wird damit die Wahrung des bestehenden Wohnmilieus, welches den Bewohnern 
sehr wichtig ist, abgesichert. 

Die restlichen 13 % der Gebäude wiesen entweder einen Leerstand (6 %) oder eine höhere An-
zahl der Wohneinheiten (7 %) pro Gebäude auf, die sich auf 4 bis 6 Wohneinheiten pro Gebäu-
de belief.  

Dies führt im Bereich C und E zu der städtebaulichen Zielvorstellung, eine höhere Zahl der 
Wohneinheiten pro Gebäudeeinheit zuzulassen. Als Bezugsgröße werden die bereits vorkom-
menden 4 - 6 Wohneinheiten pro Gebäude herangezogen und zum Teil geringfügig erhöht. Die 
somit zulässige Zahl der Wohneinheiten in diesen Teilbereichen ist städtebaulich gewünscht, 
um eine städtebaulich wirksame Gliederung des Plangebiets zu erreichen. 

Die höhere Anzahl der Wohneinheiten der Bereiche C und E ist aus der verkehrlichen Lage-
gunst begründet. Der dadurch erhöhte Ziel- und Quellverkehr kann, ohne einen erhöhten Im-
missionskonflikt im inneren des Plangebiets auszulösen, an den Randlagen bzw. den überge-
ordneten Erschließungsbereichen der Plangebiets abgewickelt werden.  

Den begrenzenden Faktor hinsichtlich der Ausnutzung der maximal zulässigen Wohneinheiten 
je Gebäudeeinheit, gegliedert nach Teilbereichen, können auch abhängig von der Grund-
stücksgröße die nach der Stellplatzsatzung Tettnang erforderlich herzustellenden Stellplätze auf 
dem eigenen Baugrundstück darstellen. Dabei sieht die Satzung 2 Stellplätze für Wohnungen 
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mit mehr als 65 m2 Wohnfläche vor. Sind bei der Herstellung der Wohneinheiten die entspre-
chend festgesetzte Stellplatzanzahl gemäß aller Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften 
nicht möglich, so ist die Zahl der Wohneinheiten pro Gebäude in entsprechend geringer Anzahl 
auszuführen. 

9.9 Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind 

Die freizuhaltenden Sichtfelder im Bereich der Grundstücksausfahrten gewährleisten beim Aus-
parken eine stets freie Sicht auf den angrenzenden öffentlichen Verkehrsraum. Vor allem ver-
kehrsschwächere Teilnehmer, wie Kinder oder Senioren werden mit dieser Festsetzung beson-
ders geschützt. 

9.10 Öffentliche Verkehrsflächen 

Da es sich bei dem Bebauungsplan, um die 1. Änderung und Erweiterung eines bestehenden 
Wohngebiets handelt, sind die Verkehrsflächen im Plangebiet bereits vorhanden und dazu ge-
eignet die Erschließung im Gebiet sicherzustellen. Im Zuge der Bebauungsplanänderung „Meis-
tersteig – 1. Änderung und Erweiterung“ und der Zielvorstellung das Bestandsgebiet den heuti-
gen Wohnraumbedürfnissen anzupassen, hat der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am 
22. Januar 2020 die Verwaltung beauftragt, eine Vorplanung für die Ausarbeitung der Meisters-
teig zu erstellen und die erforderlichen Grundstücksverhandlungen zu führen. Die Flächen für 
einen verkehrsgerechten Ausbau der Meistersteig mit durchgehendem Gehweg sind im Plan-
gebiet vorgesehen. 

9.11 Öffentliche Grünfläche 

Die Grünfläche auf Flst.-Nr. 1958 hat differenzierte Funktionen des öffentlichen Freiraums. Zum 
einen führt der (historische) Tettnanger Hopfenpfad über die Meistersteig an dieser Grünfläche 
vorbei und bietet Touristen und Wanderern eine Rastmöglichkeit. Zum anderen stellt die Grün-
fläche einen wichtigen Treffpunkt im Quartier und eine Wartemöglichkeit für den Öffentlichen 
Personennahverkehr, dessen Haltestelle sich direkt benachbart befindet, dar.  

Vor diesem Hintergrund ist das städtebauliche Ziel,  die dauerhafte Erhaltung und Pflege dieses 
Quartiersgrüns im Bebauungsplan zu sichern. 

9.12 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen 

Die Reglementierung für Aufschüttungen und Abgrabungen begrenzen ein Überformen des Ge-
ländes in dem gewachsenen Bestandsgebiet; sie sind jedoch notwendig, um Anpassungen an 
das zum Teil bewegte Gelände vornehmen zu können, um eine ordentliche Ausnutzung des 
Grundstücks zu ermöglichen. Ziel ist der weitestgehende Erhalt des natürlich vorhandenen Ge-
ländes, um zum einen allzu große Geländesprünge zu den jeweils benachbarten Grundstücken 
zu vermeiden und zum anderen den Gehölzbestand weitestgehend zu erhalten.  

9.13 Mit Rechten zu belastende Flächen 

Gr  Um die fußläufige Situation (Teilabschnitts des Schulweges) im Bereich der öffent-
lichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Quartiersgrün“ zu sichern, wird ein 
Gehrecht für die Allgemeinheit planungsrechtlich festgesetzt. Die Zugänglichkeit 
muss jederzeit möglich sein. Deshalb sind Überbauungen sowie Bepflanzungen 
nicht zulässig. 

Lr  Da unter der Fläche des Leitungsrechts Trink- und Abwasserleitungen verlaufen, 
werden auch diese zugunsten der jeweiligen Träger planungsrechtlich gesichert. 
Eine Überbauung bzw. Bepflanzung mit Gehölzen, ist aufgrund der Gewährleis-
tung, dass die Leitungen jederzeit zugänglich sein müssen, nicht zulässig. 

Eine Verlegung der Leitungen, ist trotz der geänderten Verkehrsführung in diesem Bereich nicht 
erforderlich. 
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9.14 Pflanzgebote zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Aus städtebaulichen und ökologischen Gründen wird, zur Sicherung des Erhalts und zur Stär-
kung der charakteristischen und wertgebenden Gartenflächen mit dem vorliegenden Gehölzbe-
stand im Wohngebiet sowie zur Sicherung eines durch Bepflanzung geprägten Straßenbilds in 
den halböffentlichen Vorgärten, die Festsetzung getroffen, dass pro angefangene 400 qm 
Grundstücksfläche bzw. innerhalb der Vorgartenzone mindestens ein standortgerechter Laub-
baum in einer entsprechenden Mindestqualität zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. Eine 
Mindestqualität der Bepflanzung wird festgesetzt, damit aus Kostengründen nicht zu kleine 
Bäume gepflanzt werden, die auch mittelfristig keine wirksame Wuchshöhe erreichen. Es wer-
den Festsetzungen zu Pflanzquartieren getroffen, die eine gute Versorgung der Baumwurzeln 
mit Luft und Wasser sicherstellen und diese vor Ver- und Entsorgungsleitungen schützen. Diese 
Festsetzungen sind dazu geeignet, ein fachgerechtes anwachsen sowie den dauerhaften Erhalt 
der Bäume zu sichern. Sollten Bäume abgängig werden, regelt eine Ersatzpflanzungsfestset-
zung, dass abgängige Bäume, mit einer entsprechenden Qualität / Wuchsform nachgepflanzt 
werden müssen. Zusätzlich wird geregelt, ab wann eine Ersatzpflanzung als erfüllt angesehen 
wird, bzw. ab wann eine Ersatzpflanzung erneut erbracht werden muss.  

Die getroffene Festsetzung, dass nicht versiegelte Flächen ebenfalls gärtnerisch anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten sind sowie der Ausschluss von undurchlässigen Schottergärten, ist 
dazu geeignet, die Durchgrünung im Gebiet sicherzustellen und Minderungsfunktionen für das 
Schutzgut Boden zu übernehmen.  

Eine besondere Bedeutung kommt dieser Festsetzung als Ausgleich von Eingriffen in Natur- 
und Landschaft zu. 

9.15 Pflanzbindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

Mit der punktuellen Festsetzung zur Pflanzbindung wird das städtebauliche Ziel verfolgt, die 
Besondere Bedeutung für das Ortsbild zu bewahren.  

Der Verweis, dass die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen“ bei bestehender Vegetation anzuwenden ist, soll den Erhalt dieser 
Gehölzstrukturen sichern. Sollten Bäume mit Pflanzbindung abgängig werden, regelt eine Er-
satzpflanzungsfestsetzung, dass abgängige Bäume, mit einer entsprechenden Qualität / 
Wuchsform nachgepflanzt werden müssen, da es sich hierbei um ortsbildprägende Gehölze 
handelt (siehe Ortsbildanalyse des Rahmenplans). Zusätzlich wird geregelt, ab wann eine Er-
satzpflanzung als erfüllt angesehen wird, bzw. ab wann eine Ersatzpflanzung erneut erbracht 
werden muss. 

Eine besondere Bedeutung kommt dieser Festsetzung als Ausgleich von Eingriffen in Natur- 
und Landschaft zu. 

9.16 Erforderliche Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers 

Das bestehende Erschießungssystem wird als festgesetzte Verkehrsfläche planungsrechtlich 
gesichert. Aufgrund des geplanten Ausbaus der Verkehrsflächen können zur Herstellung oder 
Ausbesserung des Straßenkörpers Flächen für Aufschüttungen oder Abgrabungen, unter- bzw. 
oberirdische Stützbauwerke sowie für die Fundamente von Beleuchtungsanlagen, Nebenanla-
gen und Bordsteinen erforderlich werden. Dies ermöglicht eine flächensparende Erschließung 
und klare Übergänge zwischen öffentlichen und privaten Räumen. 
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10 Begründung der Örtlichen Bauvorschriften 

10.1 Begriffsdefinition 

10.2 Äußere Gestalt der baulichen Anlagen 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zur äußeren Gestaltung dienen vorrangig ei-
ner gestalterischen Qualitätssicherung und der Orientierung an einer ortstypischen und traditio-
nellen Bauweise für die Baulichkeiten innerhalb des Plangebiets sowie umweltschützenden Be-
langen. 

Gesamtgestaltung 
Die getroffenen Festsetzungen zur äußeren Gestaltung dienen dem Erhalt des Ortsbilds sowie 
einer gestalterischen Qualitätssicherung für die Baulichkeiten innerhalb des Plangebiets. 
Mit den getroffenen Festsetzungen soll begünstigt werden, dass Gebäudeeinheiten als ein Ge-
samtgebäude ablesbar bleiben. Mit den Vorgaben zur Baukörpergestaltung, der Dachneigung, 
der Dacheindeckung, zu Dachaufbauten und –einschnitten wird ein wesentliches Ziel der Erhalt 
der städtebaulichen Struktur bzw. des Charakters im Gebiet erhalten bzw. verträglich weiter-
entwickelt. Um einen gewissen Spielraum in der Gesamtgestaltung von Gebäudeeinheiten zu 
ermöglichen, wird zugelassen, dass untergeordnete Bauteile unterschiedlichen Gestaltungs-
grundsätzen folgen können. 

Außenwände / Wandoberflächen / Fassadengestaltung  
Zur Vermeidung von Blendwirkungen und zum Erhalt einer hohen städtebaulichen Qualität so-
wie Homogenität des Gesamtbildes werden grelle und fluoreszierende Materialien und Farbtöne 
ausgeschlossen. Zur Sicherung der Anwendbarkeit von Einrichtungen zur aktiven oder passi-
ven Nutzung von Sonnenergie werden diese Fallgruppen hingegen zugelassen.  
 
Regional untypische Holzblockhäuser sind im Bebauungsplan unzulässig. Ein Holzblockhaus ist 
ein in Blockbauweise errichtetes Gebäude mit Wänden aus übereinanderliegenden, rohen oder 
bearbeiteten Baumstämmen. Diese Bauart entspricht dem alpenländischen oder auch nord-
amerikanischem Baustil und wirkt im Zusammenhang der Ortslage Tettnang als Fremdkörper. 
Das Verkleiden mit Glas sowie mit blendfreiem Metall kann ausnahmsweise auf untergeordne-
ten Bauteilen (z. B. Vorbauten, Anbauten, Gaubenwangen etc.) ausgeführt werden. Hierbei gilt 
es vor allem starke Blendungseffekte durch Lichtreflektionen gegenüber der Nachbarbarschaft 
zu vermeiden. 
 
Die Begrünung von Fassaden ist allgemein zulässig, weil sie dazu geeignet ist stadtökologische 
Funktionen zu verbessern.  
 

10.3 Dachgestaltung 

Dachform und Dachneigung bei Hauptgebäuden 
Mit der textlichen Festsetzung zu den Dachformen wird bestimmt, dass die Dächer als Sattel-
dächer zu errichten sind. 
Obwohl der Bebauungsplan „Meistersteig“ von 1975 in den überwiegenden Bereichen eine 
Dachneigung von 30° festsetzt, haben sich im Gebiet sehr unterschiedliche Dachneigungen 
entwickelt. Die Festsetzung der Dachform sowie der Dachneigung orientiert sich an der Analyse 
der Bestandsgebäude im Gebiet und dem darauf aufbauenden Rahmenplankonzept. Das städ-
tebauliche Ziel ist es, das gebietsprägende geneigte Satteldach in seiner Bandbreite wie es im 
Gebiet heute vorkommt, zuzulassen. Dies ist auch der Grund warum die Spanne der Dachnei-
gung von einem flach geneigten Satteldach ab 30° (Rudolf-Gnädiger-Straße 2 – 6) bis zu einem 
steil geneigten Satteldach bis zu 50° (Meistersteig Hs.-Nr. 12) zulässig ist.  
Die Neigungsspanne der Satteldächer soll darüber hinaus eine größtmögliche Ausnutzung der 
Wohnfläche im Dachgeschoss ermöglichen und somit unnötig große Dacheinschnitte weitest-
gehend vermeiden.  
Das typische Ortsbild mit seinen überwiegend vorhandenen Satteldächern wird mit diesen 
Festsetzungen somit erhalten und weitergeführt. 
 
Da die überwiegenden Dachaufbauten im Bestandsgebiet als geneigtes Dach ausgeführt sind, 
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wird die Festsetzung getroffen, diese künftig mit einer Neigung gößer als 10 ° auszuführen. 
Somit werden die ortsbildtypischen Dachaufbauten gesichert und gestärkt. 
 
Dachvorsprünge an Hauptgebäuden 
Die Festsetzung zu Dachvorsprüngen wird aus städtebaulich-gestalterischen Gründen getrof-
fen, um die traditionelle und ortsbildtypische Bauweise der Wohngebäude im Plangebiet zu si-
chern und zu stärken. 

Dachform und Dachneigung bei Garagen und Carports 
Die Festsetzungen zu untergeordneten Dächern, der Dachneigung, der Dachdeckung sowie zur 
Fassadengestaltung sorgen für einen einheitlichen Gestaltrahmen und dienen vor allem dazu, 
ein Mindestmaß an Einheit in der Vielfalt der individuellen Architekturvorstellungen für das 
Plangebiet zu erreichen; ebenso wahren sie das charakteristische Ortsbild. Darüber hinaus ist  
die Festsetzung zur Begrünung von diesen Dächern geeignet, um ökologische Minderungsfunk-
tionen für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Arten/Biotope zu übernehmen, indem 
positive Effekte erzielt werden können.  

Dachaufbauten, Wiederkehre und Dacheinschnitte bei Hauptgebäuden 
Die Regelungen zu Dachaufbauten und Dacheinschnitten sollen den heutigen Anforderungen 
an das Bauen entsprechen und dem Bauherren ausreichend Gestaltungsspielraum geben. Auf 
harmonisierende Vorgaben zur Wahrung des Ortsbildes kann jedoch auch hier nicht verzichtet 
werden. Die Regelungen zu den Maximalbreiten und Mindestabständen sollen dazu beitragen, 
dass das Hauptdach in seiner Grundform und Funktion als solches erkennbar bleibt, und die 
Dachlandschaft nicht zu stark „zerstückelt“ wird. Funktional erforderliche Wiederkehren sind in 
ihren Auswirkungen auf die Dachlandschaften und bezüglich Breite und Höhe begrenzt. Die 
maßgeblichen Beschränkungen sollen gewährleisten, dass der Hauptbaukörper als solcher er-
kennbar bleibt und nicht von den als untergeordnet zu betrachtenden Bauteilen bis zur Un-
kenntlichkeit überformt wird. Sie sollen ein gestalterisch harmonisch mit der Dachlandschaft 
verbundenes Element sein. In Ergänzung bzw. Kombination der Festsetzung zu Gebäudehöhen 
über Wand- und Gebäudehöhen werden Anforderungen an die Erstellung von Zwerchgiebeln 
und Wiederkehren getroffen. Als klassisches Element des Satteldachgebäudes werden diese 
auch nur ab einer Dachneigung von > 30° zugelassen. Es wird damit gewährleistet, dass 
Zwerchgiebel und Wiederkehre untergeordnete Gebäudeteile bleiben.  
 

 
Abb. Einzuhaltende Mindest- und Maximalabstände bei Zwerchgiebeln und Wiederkehren 

Dachdeckung und Dachfarbe 
Die Regelungen zur Form und Materialität werden getroffen, um zu verhindern, dass ortsfremde 
und untypische Materialien und Farbgebungen für gebietsprägende Gebäudeteile wie Dächer 
verwendet werden und Neu- oder Umbauten von/an Gebäuden dadurch zu einem Fremdkörper 
im Gefüge des gewachsenen Ortsbildes werden. Die zulässigen Materialien und Farbgebungen 
geben folglich die regionstypischen Gestaltungsmerkmale wieder. So sind auch die in Tettnang 
beziehungsweise im süddeutschen Raum bei der bestehenden Bebauung zur Verwendung ge-
kommenen Materialien zur Dacheindeckung überwiegend Ziegel in Rot, Erdfarben oder in 
Grautönen. Dieses Farbspektrum soll daher auch innerhalb des Plangebiets weiterentwickelt 
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werden. Alternativ können die Dächer begrünt werden. 

Die Einschränkung von Metallverkleidungen, die nicht dauerhaft sicherstellen können, dass eine 
Ausschwemmung von Schwermetallen verhindert wird, dienen dem Gewässer- und Boden-
schutz. Es soll verhindert werden, dass sich ausgeschwemmte Metalle unmittelbar in der Um-
welt anlagern.  

Anlagen zur solaren Storm- und Wärmegewinnung 
Das Gebiet soll ökologisch nachhaltig weiterentwickelt werden, daher ist die Nutzung von rege-
nerativen Energien erwünscht, solange andere Belange nicht übermäßig benachteiligt werden. 
Daher wird die Gestaltung bzw. Anbringung von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer 
Energie gesteuert. Es wird eine Einheitlichkeit der Dachlandschaft angestrebt, die im Einklang 
mit der bestehenden Bebauung steht. Somit wird eine für den Ort typische ruhige Dachland-
schaft gewahrt. 

10.4 Gestaltung von Nebenanlagen 

Die Aufstellung von Abfallbehältern kann gestalterisch sehr dominierend erscheinen und das 
Ortsbild dadurch erheblich prägen, da sie zweckbedingt vorzugsweise im Nahbereich zur öffent-
lichen Verkehrsfläche angeordnet werden. Die Festsetzung zur Einbindung sowie für mögliche 
Standorte von Abfallbehältern sollen Nachteile für das Erscheinungsbild des Straßenraums mi-
nimieren bzw. vermeiden helfen. 

10.5 Werbeanlagen 

Werbeanlagen werden in ihrer Größe und auf mögliche Standorte begrenzt, damit diese im 
städtebaulichen Gesamtbild untergeordnet bleiben. Um die visuellen Belastungen von Werbe-
anlagen gegenüber den Anwohnern und der Nachbarschaft zu minimieren, werden dynamische 
sowie leuchtende Werbeanlagen ausgeschlossen. 

10.6 Gestaltung und Nutzung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 

Die Festsetzungen zur Gestalt und Nutzung der unbebauten Flächen dienen zum einen ökolo-
gischen Anforderungen, da sie die Eingriffswirkungen im Gebiet minimieren. Zum anderen tra-
gen diese Festsetzungen als Teil eines Pflanzkonzepts maßgeblich dazu bei, die im Gebiet vor-
kommende Population von teils besonders bzw. streng geschützten Vogel- und Fledermausar-
ten nachhaltig aufrecht zu erhalten. Artenschutzrechtliche Belange können somit ausreichend 
berücksichtigt werden, um Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu 
vermeiden. 

Vorgartenzone 
Das städtebauliche Ziel ist die Stärkung und Sicherung eines durch Bepflanzung geprägten 
Straßenbilds in den halböffentlichen Vorgärten. Aus diesem Grund wird im Bebauungsplan die 
Festsetzung einer Vorgartenzone getroffen, welche überwiegend gärtnerisch zu begrünen so-
wie einzugrünen ist. Um den Grünen Straßenbildcharakter zu wahren, werden deshalb Haupt-, 
und Nebengebäude, sowie Garagen und Carports, in diesem Bereich ausgeschlossen. Neben-
anlagen, wie auch offene Stellplätze werden auf ein bestimmtes Maß begrenzt. Es werden zu-
dem Festsetzungen zu den maximal versiegelten Flächen (Zufahrten, Wege, Stellplätze) ge-
macht. Durch die Festsetzungen werden großflächige Parkierungshöfe vermieden, die gestalte-
risch nur schwer integrierbar sind und zu Störungen und Konflikten im Umfeld führen können.  

Schottergärten sind zusätzliche Flächenversiegelungen, die das Kleinklima durch das Aufhei-
zen der Fläche im Sommer stören. Der Lebensraum zahlreicher Kleintiere, Vögel und Insekten 
wird entzogen. Zudem täuscht der Vorteil eines geringen Pflegeaufwands, da sich das Entfer-
nen von Laub, Schmutz und Unkraut als sehr schwierig herausstellt. In der Folge verwahrlosen 
diese Gärten immer mehr oder werden mit Pestiziden behandelt. 

Ein Solitärbaum sowie die Länge von (kombinierten) Laubgehölzen in der Vorgartenzone wer-
den festgesetzt, um das städtebauliche Ziel eines grünen Charakters durch Bepflanzung ge-
prägten Straßenbilds zu stärken.  

Unbebaute Grundstücksflächen außerhalb der Vorgartenzone 
Die Festsetzungen dienen zum einen der Mindestdurchgrünung des Gebiets, zum anderen der 
Minimierung der Eingriffswirkung in Form der Sicherstellung der Versickerung, Speicherung und 
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Verdunstung von anfallendem Regenwasser. Schottergärten und Steinöden werden ausge-
schlossen, da es sich um zusätzliche Flächenversiegelungen handelt, die das Kleinklima durch 
das Aufheizen der Fläche im Sommer stören. Der Lebensraum zahlreicher Kleintiere, Vögel und 
Insekten wird entzogen. Zudem täuscht der Vorteil eines geringen Pflegeaufwands, da sich das 
Entfernen von Laub, Schmutz und Unkraut als sehr schwierig herausstellt. In der Folge ver-
wahrlosen diese Gärten immer mehr oder werden mit Pestiziden behandelt. 

10.7 Gestaltung der befestigten Flächen mit offenporigen Belägen 

Flächen für Plätze, Stellplätze, Zufahrten, Hofflächen und Wegen 

Flächen für Plätze, Stellplätze, Zufahrten, Hofflächen und Wegen sind mit wasserdurchlässigen 
oder wasserzurückhaltenden Materialien zu errichten, dies dient dem Boden- und Umwelt-
schutz. Der Versiegelungsgrad der Grundstücke wird somit so gering wie möglich gehalten. Es 
ist heute technisch möglich, die geforderten Anforderungen mit nutzerfreundlichen und haltba-
ren Oberflächen zu erfüllen. 

10.8 Stellplätze, Garagen und Carports 

Offene Stellplätze 
Offene Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen oder wasserzurückhaltenden Materialien zu er-
richten, dies dient dem Boden- und Umweltschutz. 

Garagen und Carports 
Aufgrund der Verkehrssicherheit für vorbeigehende Fußgänger, insbesondere Kinder sowie 
vorbeifahrende Fahrradfahrer haben Garagen und Carports einen Mindestabstand von öffentli-
chen Verkehrsflächen einzuhalten.  

10.9 Einfriedungen 

Die Festsetzungen zur Art der Einfriedung sollen ein zu starkes visuelles Abschotten der Bau-
grundstücke gegenüber dem öffentlichen Raum vermeiden. Es soll somit gestalterisch eine be-
grünte Offenheit und Transparenz sowie ein einheitliches Erscheinungsbild des öffentlichen 
Raums innerhalb des Baugebiets gesichert werden. Die Höhenbegrenzungen dienen dazu, in-
nerhalb des Plangebiets abschottende und in ihrer Höhenentwicklung insbesondere zum öffent-
lichen Raum hin negativ raumbildende Einfriedigungen zu vermeiden und eine visuelle Durch-
lässigkeit innerhalb des Plangebiets zu gewährleisten. Aus diesem Grund sind Einfriedungen 
zum öffentlichen Raum und zwischen Privatgrundstücken in ihrer Zulässigkeit, Höhe sowie in 
ihrem Transparenzgrad reglementiert. Die Materialität wird aus städtebaulichen Gründen fest-
gesetzt, damit die Straßenräume durch die grünen Vorgärten geprägt werden.  

10.10 Außenantennen 

Die Festsetzungen dienen der Vermeidung visueller Beeinträchtigungen. Mit einer Parabolan-
tenne pro Gebäude kann dem Informationsbedürfnis der Bewohner ausreichend nachgekom-
men werden. Die Dachlandschaft bzw. das Baugebiet soll gerade im Hinblick auf die Hanglage 
nicht von technischen Anlagen dominiert werden. 

10.11 Freileitungen 

Aus Freiraum gestalterischen Gründen sind Freileitungen im Baugebiet nicht zulässig. Freilei-
tungen schränken die Nutzungsmöglichkeiten im Plangebiet ein (z. B. Baumpflanzungen etc.). 

10.12 Zahl der notwendigen Stellplätze 

Die Zahl der notwendigen Stellplätze wird aufgrund der Stellplatzsatzung Tettnangs (seit 
05.03.1979) gem. § 74 Abs. 2 Nr. 2 Landesbauordnung (LBO) gemäß dem Stellplatzverpflich-
tung für Wohnungen ab 45 m2 Wohnfläche auf 1,5 und für Wohnungen ab 60 m2 auf zwei Stell-
plätze erhöht.  

10.13 Dezentrale Rückhaltung von unbelasteten Niederschlagswässern 

Die Festsetzung zur geordneten Ableitung von Niederschlagswassern und Versickerung auf 
den privaten Grundstücken dient dazu, eine Überlastung des Regenwasserkanals zu vermeiden. 
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10.14 Kenntnisgabepflicht für Vorhaben, die nach § 50 verfahrensfrei sind 

Da eine wichtige städtebauliche Zielvorgabe ist, die Vorgartenzonen nicht mit Garagen und 
überdachten Stellplätzen (Carports) zu überbauen, werden zur besseren Kontrolle sowie zur 
Übersicht der Bauvorhaben im Gebiet verfahrensfreie Vorhaben nach § 50 und § 51 LBO mit 
Rechtswirksamkeit dieser Vorschrift Kenntnisgabe pflichtig. 

11 Städtebauliche Kenndaten 

 

Flächenanteile Fläche in qm (ca. Angabe) Anteil in Prozent 

Geltungsbereich 47.205 100 

Allgemeines Wohngebiet 36.791 78,0 

Verkehrsflächen 10.229 21,6 

Öffentliche Grünfläche 185 0,4 
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